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I. Angaben zum Veranstalter

Verein / Juristische Person / Firma Name, Vorname 

(bei Verein / Juristischer Person / Firma der gesetzliche Vertreter)

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

 deutsch     andere ..............................................

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) (bei Verein / Juristische Person / Firma „Betriebsadresse“ angeben)

Telefon (für evt. Rückfragen) Fax

II. Angaben zur Veranstaltung:

Anlass (z.B. Schützenfest in, Sportfest, Tag der offenen Tür) Ausschank

 alkoholischer     alkoholfreier Getränke

Zeitraum:

am ............................................... von .................... Uhr bis ..................... Uhr

am ............................................... von .................... Uhr bis ..................... Uhr

am ............................................... von .................... Uhr bis ..................... Uhr

am ............................................... von .................... Uhr bis ..................... Uhr

Umfang:

 Tanzveranstaltung/en vorgesehen 

 Musikdarbietung/en vorgesehen

 Saalbetrieb

 .........................................................

Ort der Veranstaltung (genaue Bezeichnung des Gebäudes bzw. Grundstücks, Lage, Anschrift)

(Grundstücks-) Eigentümer hat zugestimmt      ja        nein Müllentsorgung ist sichergestellt      ja       nein

Räumlicher Umfang (in dem Ausschank stattfindet) Anzahl Größe (m²) bei mehreren Tagen _ Betrieb

 Festzelt  jeden Tag    nur am 

 Halle (Art:                                                                        )  jeden Tag    nur am

 Getränkeverkaufwagen/-stand (u.a. Bierwagen)  jeden Tag    nur am

 Getränke-Pavillon  jeden Tag    nur am

 sonstiges:  jeden Tag    nur am

Antrag

auf Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (Schankwirtschaft) 

aus besonderem Anlass nach § 12 Gaststättengesetz

Stand: Okt. 2009

Bitte wenden!
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III. Toilettenanlagen

Bezüglich der Toilettenanlagen beachten Sie bitte beigefügte Hinweisblatt!

Ist eine Toilettenanlage vorhanden:      nein        ja ........... Damenspültoiletten

........... Herrenspültoiletten

........... Urinale mit Becken

........... Urinale als Rinne .......... lfd. Meter

Wird ein Toilettenwagen aufgestellt:      nein        ja ........... Damenspültoiletten

........... Herrenspültoiletten

........... Urinale mit Becken

........... Urinale als Rinne .......... lfd. Meter

IV. sonstige Angaben (z.B. weitere Ansprechpartner)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

V. Hinweise

1) Diejenige Person, die empfindliche Lebensmittel wie z.B. Fleisch, Wurstwaren, 

Feinkostsalate, belegte Brötchen, Kuchen, Milcherzeugnisse, Fischprodukte usw. in 

Verkehr bringen will, benötigt vor der erstmaligen Ausübung dieser Tätigkeit eine 

Bescheinigung nach § 43 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (Gesundheitszeugnis) 

durch das zuständige Gesundheitsamt. 

 Landkreis Diepholz, Fachdienst 53, Wellestraße 19-20, 49356 Diepholz, 

 Tel. 05441/976-1801

2) Sollten musikalische Darbietungen vorgesehen sein, denken Sie bitte an die 

Mitteilung an die GEMA in Hannover, Tel. 0511 / 28 38-0. Vordrucke für die Mitteilung 

an die GEMA sind auch bei der Samtgemeinde Barnstorf, Zimmer 6, Am Markt 4, 

49406 Barnstorf, erhältlich!

3) Sollten öffentliche Flächen in Anspruch genommen werden, ist eine 

Sondernutzungserlaubnis zu beantragen. Bitte wenden Sie sich entsprechend an das 

Bauamt der Samtgemeinde Barnstorf, Tel. 05442/809-0.

Der Antragsteller bestätigt, dass er die Hinweise zur Kenntnis genommen hat.

Dem Antragsteller ist bekannt, dass eine Gestattung nur erteilt werden kann, wenn die 

im öffentlichen Interesse erforderlichen hygienischen und sanitären Einrichtungen 

(einwandfreie Gläserspüle, nach Geschlechtern getrennte Abort etc.) vorhanden sind.

Hiermit wird versichert, dass alle Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß 

gemacht sind. Es ist bekannt, dass die Gestattung zurückgenommen werden kann, 

wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht.

_____________________________________  __________________________________

Ort, Datum      Unterschrift des Antragstellers / Vertreters
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